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V~REINIGUNG 
I DER 

USTERREICHISCHEN RICHTER 

DER PRÄSIDENT 

An das 
Präsidium des Nationalrates 

Parlament 
Dr. Karl Renner-Ring 3 
1017 Wie n 

1016 WIEN, 23. Sept. 1992 
JUSTIZPALAST 

BetTifft: Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem arbeits
vertragsrechtliche Bestimmungen an das EG-Recht 
angepaßt werden (AVRAG) u.a.Gesetze geändert werden -
Stellungnahme 

In der Anlage wird die Stellungnahme der Vereinigung der 
österreichischen Richter zum o.a. Gesetzesentwurf in 25-
facher Ausfertigung übermittelt. 
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~ 
(Dr. Ernst MarkeI) 

25 Anlagen 
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VEREINIGUNG DER ÖSTERREICHISCHEN RICHTER 

Betrifft: Stellungnahme zum Entwurf eines 
Bundesgesetzes, mit dem arbeitsvertrags
rechtliche Bestimmungen an das EG-Recht 
angepaßt werden. 

Zu Art. I. § 2 Abs. 2: 

Der Dienstzettel sollte zur Erreichung des Gesetzeszweckes unbedingt auch 

Angaben über ein allfällig vereinbartes Probearbeitsverhältnis (die Frage, ob ein 

solches vereinbart wurde, führt häufig zu Rechtstreitigkeiten) sowie die nähere Be-

zeichnung des Raumes enthalten, in dem der Kollektivvertrag und gegebenenfalls 

die Betriebsvereinbarung aufliegen (§§ 15,30 Abs. 1 ArbVG). 

Zu Art. I. § 2 Abs. 5: '. 

Die hier vorgesehene Möglichkeit der Verweisung im Dienstzettel auf die 

für das Arbeitsverhältnis geltenden Gesetze oder kollektivrechtlichen Normen be-

deutet praktisch nur eine formale und daher unzulängliche Infonnation des Arbeit-

nehmers, zumal diesem Gesetzestexte meistens nicht zur Verfügung stehen. Der in 

der inhaltlichen Information bestehende Gesetzeszweck wird mit \' erweisungen im 

allgemeinen nicht erreicht. 
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Zu Art. I § 3: 

Diese Bestimmung scheint einm Betriebsübe~gang und den Eintritt der da

mit verbundenen Rechtsfolgen auch ohne Zustimmung des Arbeitnehmers VOIZUse-

hen; dieser hätte nur die Möglichkeit, unter den (sehr eingeschränkten) Voraus-

setzungen des Abs. 3 den vorzeitigen Austritt zu erklären. Eine solche den Ver-

tragswillen des Arbeitnehmers und die Vertragsautonomie mißachtende Regelung 

stößt aber auf grundsätzliche Bedenken. Sie wäre nur dann einigermaßen unbe-

denklieh, wenn der Arbeitnehmer das Recht hätte, nicht nur aus den Gründen des 

Abs. 3, sondern auch nur im Hinblick auf den von ihm nicht akzeptierten Betriebs-

übergang den vorzeitigen Austritt zu erklären, und wenn für alle daraus entstehen-

den Anspruche Veräußerer und Erwerber zur ungeteilten Hand haften. Die Bestim-

mung des Abs. 3 läßt die Frage offen, wem gegenüber der Arbeitnehmer zum Aus-

tritt berechtigt ist. Da die Rechtsfolgen aus dem Betriebsübergang nach Abs. 1 im 

Zeitpunkt des Überganges ex lege eintreten, käme ein Austritt offenbar nur gegen-

über dem Erwerber in Betracht, der die Anspruche aus der Vertrags beendigung zu 

erfüllen hätte. Der Arbeitnehmer müßte dann unter Umständen einen Vertragspart-

ner hinnehmen, der zur Erfüllung dieser Anspruche wirtschaftlich nicht in der Lage 

ist. Betriebsausgliederungen werden sogar gelegentlich zu diesem Zweck vorge-

nommen. 

Zum Art. I wäre grundsätzlich zu bemerken, daß die Rechtsunwirksamkeit 

einer abweichenden Vereinbarung (den Fall der Günstigkeit ausgenommen) aus-

drücklieh in das Gesetz aufgenommen werden sollte. 
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Zu Art. n Z 1: 

Die Z 4 des § 53 Abs. 1 sollte mit der Z 1 insofern harmonisiert werden, als 

die Nichtgeltung dieser Bestimmung fur Staatsangehönge eines Mitgliedsstaates 

des EWR zum Ausdruck gebracht wird. (" .... soweit Sie nicht Staatsangehörige 

eines Mitgliedstaates des EWR sind".) . 

Das gleiche gilt fur Art. TI Z 7. 

Zu Art. Irr Z 1: 

Die Bestimmung des § 6 Abs. 3 AngG wäre in den Katalog des § 40 AngG 

aufzunehmen, weil sie sonst dispositiv wäre. 

Wien, am23 .September 1992 
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